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1. Gewährleistung, Haftung, Garantie 

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sie begrenzt 
sich auf die gesetzliche Frist von 24 Monaten ab der Warenübernahme durch den 
Käufer oder bei Dienstleistungen mit dem Abschluss der Dienstleistung. Bei 
berechtigt beanstandeten Mängeln wird entweder kostenloser Ersatz oder 
Verbesserung vorgenommen, wofür eine angemessene Frist einzuräumen ist. 
Kommen ein Austausch oder eine Verbesserung nicht in Betracht (nicht möglich, zu 
hoher Aufwand, unzumutbar, Fristverzug etc.), dann hat der Käufer Anspruch auf 
Preisminderung bzw., wenn der Mangel nicht geringfügig ist, Auflösung des Vertrages.  

Auftretende Mängel sind möglichst bei Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden bekannt 
zu geben, wobei ein Unterlassen der Bekanntgabe bei Lieferung bzw. nach 
Sichtbarwerden durch einen Verbraucher keinen Einfluss auf dessen 
Gewährleistungsansprüche hat. Ist der Kauf für den Kunden ein Handelsgeschäft 
(B2B), so hat er bis spätestens 2 Wochen nach Erhalt die Ware zu untersuchen und 
uns unverzüglich bei Auffinden eines Mangels diesen anzuzeigen. 

Unser Unternehmen haftet ausschließlich nur für Schäden bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Personenschäden bzw. bei Verbrauchergeschäften. 
Das Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit hat, sofern es sich nicht um ein 
Verbrauchergeschäft handelt, der Geschädigte zu beweisen. Der Ersatz von (Mangel-) 
Folgeschäden, sowie sonstigen Sachschäden, Vermögensschäden und Schäden Dritter 
gegen den Kunden, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, ist 
ausgeschlossen.  

Die Garantie ist beim Garantiegeber (beim Verkäufer) geltend zu machen und erfolgt 
nach dessen Bestimmungen. Etwaige Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der 
Vertragsbestätigung. Durch die Inanspruchnahme der Garantie wird die gesetzliche 
Gewährleistung nicht eingeschränkt. 

Beim Versand der Ware bei Verbrauchergeschäften geht die Gefahr für den Verlust 
oder die Beschädigung der Ware erst auf den Verbraucher über, sobald die Ware an 
den Verbraucher oder an einen von diesem bestimmten, vom Beförderer 
verschiedenen Dritten abgeliefert wird. Hat aber der Verbraucher selbst den 
Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine unsererseits vorgeschlagene 
Auswahlmöglichkeit zu nützen, so geht die Gefahr bereits mit der Aushändigung der 
Ware an den Beförderer über. 
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